
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gägelow 
vom 23.02.2021

Top 9 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22 "Einzelhandelsstand-
ort Gägelow - Nordwest" der Gemeinde Gägelow
Abwägungs- und Satzungsbeschluss

VO/13GV/2021-643

Sachverhalt:
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 22 schafft die Gemeinde Gägelow 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Standortverlagerung des Nahver-
sorgers „Norma“ aus dem Mecklenburger Einkaufzentrum (MEZ) an die Landesstraße 
01. Das Amt für Raumordnung und Landesplanung sowie einige Gemeinden des 
Stadt-Umland-Raumes Wismar bewerteten die Standortverlagerung auf einer außer-
ordentlichen Sitzung am 02.04.2019 grundsätzlich positiv, knüpften dies jedoch an 
eine Maßgabe. Es wurde gefordert, dass die Gemeinde Gägelow in ihren Gewerbege-
bieten, insbesondere in denen der Bebauungspläne Nr. 1 und Nr. 2, nahversorgungs- 
und zentrenrelevante Einzelhandelssortimente ausschließt.

Um den Vorgaben der Raumordnung zu entsprechen, hat die Gemeinde Gägelow da-
her die Aufstellung 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 und der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 mit dem Ziel beschlossen, Einzelhandelsbetriebe mit nahver-
sorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten in den Gewerbegebieten der Bebau-
ungspläne als unzulässig festzusetzen. Es wird die Sortimentsliste des Stadt-Umland-
Raumes Wismar zu Grunde gelegt.

Das Amt für Raumordnung hat eine positive Stellungnahme in Aussicht gestellt, so-
bald die Änderungen der Bebauungspläne Nr. 1 und Nr. 2 aufgestellt sind. Mit dem 
Vorliegen der positiven Stellungnahme beschließt die Gemeinde Gägelow die Satzung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 22.

 

Beschluss:
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1. Die Gemeinde hat die während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten 
Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft: 

s. Anlage. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das Abwä-
gungsergebnis mitzuteilen.

3. Die Gemeindevertretung beschließt den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 22, bestehend aus dem Teil A Planzeichnung, dem Teil B Text 
und den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 13a 
BauGB als Satzung.

4. Die Begründung wird gebilligt.

5. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung über den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 22 ortsüblich bekanntzumachen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzl. Anzahl der Vertre-
ter:

13

- davon anwesend: 11

Ja-Stimmen: 11

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0
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